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Zeiten des Verletztengeldbezuges können bei Rechtsreferendaren zu einer Nachentrichtung 
von Beiträgen an den zuständigen Rentenversicherungsträger führen. Es kommt hierbei 
nicht darauf an, dass die Leistung während des Referendariats als öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis erfolgt.  
 
§ 3 Nr. 3 SGB VI 
 
Urteil des SG Berlin vom 07.08.2014 – S 25 U 297/11 – 
 

Streitig war die Verpflichtung der beklagten Unfallkasse zu Gunsten des Klägers für die Zeit des 
Verletztengeld (VG)-Bezuges RV-Beiträge bzw. Altersversorgungsbeiträge abzuführen. 
Der Kläger war bis einschließlich 04.10.2004 bei einer Kanzlei als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
beschäftigt.  Zum 01.10.2004 begann er sein Rechtsreferendariat im OLG-Bezirk Köln. Am 
05.10.2004 erlitt der Kläger einen Wegeunfall mit schweren Verletzungen und bezog von der 
Beklagten für den Zeitraum vom 06.10.2004 – 31.01.2006 VG. Nach Beendigung des Referen-
dariats und erfolgter Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beantragte der Kläger bei den vor-
maligen Dienstherren die „Nachversicherung“ der geleisteten Referendarzeit bei dem Versor-
gungswerk der Rechtsanwälte in Berlin. Das Land NRW nahm sodann eine „Nachversiche-
rung“ zu Gunsten des Klägers im begehrten Sinne vor, wobei die Zeit des VG-Bezuges ausge-
nommen wurde. Den Antrag auf „Nachversicherung“ der Zeit des VG-Bezuges lehnte die Be-
klagte ab, da der Kläger als Referendar in der gesetzlichen RV versicherungsfrei gewesen sei. 
Der hiergegen gerichtete Widerspruch blieb ohne Erfolg. 
 
Das SG gab der Klage insoweit statt, als es die Beklagte dem Grunde nach zur Nachentrich-
tung von RV-Beiträgen an den zuständigen RV-Träger verurteilte. 
Die Verpflichtung zur Abführung an den RV-Träger war nach Überzeugung der Kammer als 
„Minus“ im Begehren des Klägers zur Zahlung an das Rechtsanwaltsversorgungswerk mit ent-
halten (vgl. S. 5, 2. Abs. des Urteils). 
Der Anspruch des Klägers beruhe unmittelbar auf § 3 Nr. 3 SGB VI, wonach in der gesetzlichen 
RV Personen in der Zeit versicherungspflichtig sind, in der sie von einem Leistungsträger eine 
Entgeltersatzleistung beziehen, sofern sie im letzten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt 
versicherungspflichtig waren. Hierbei komme es nicht darauf an, dass die Leistung während 
des Referendariats und somit in einem Zeitraum eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis-
ses erfolgt sei. Der Kläger sei im Sinne des § 3 Nr. 3 SGB VI im vorangehenden „Referenzjahr“ 
versicherungspflichtig gewesen. Hierfür sei erforderlich, das zu irgendeinem Zeitpunkt während 
des Jahres Versicherungspflicht bestanden habe und diese zugleich der letzte für die Begrün-
dung oder den Ausschluss einer Versicherungspflicht relevante Sachverhalt gewesen sei. Au-
ßerdem dürfe der Leistungsbezieher im Zeitraum zwischen dem Ende der Versicherungspflicht 
und dem Beginn der Leistung weder versicherungsfrei noch von der Versicherungspflicht befreit 
gewesen sein (vgl. S. 5, 5. Absatz).  
Nach Auffassung der Kammer waren diese Voraussetzungen erfüllt, weil der Kläger bereits 
durch ein Beschäftigungsverhältnis zur Kanzlei versicherungspflichtig gewesen sei. Des-
sen ungeachtet sei der Kläger jedoch bereits auf Grund seiner Referendartätigkeit während 
der 5 Tage vor Beginn des VG-Bezuges vorversichert i.S. des § 3 Nr. 3 SGB VI und somit 
versicherungspflichtig gewesen.  
Mit dem Ausscheiden aus dem Referendardienst sei die entsprechende Zeit vom Land NRW 
„nachzuversichern“ gewesen. Hierbei spiele keine Rolle, dass der Kläger sich für eine „Nach-
versicherung“ zu Gunsten des Rechtsanwaltsversorgungswerkes entschieden habe; die Wahl-
möglichkeit im Verhältnis zur gesetzlichen RV habe deshalb bestanden, weil der Kläger sich auf 
Grund seiner Anwaltszulassung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen RV habe be-
freien lassen können. Somit habe jedenfalls für eine „logische Sekunde“ dem Grunde nach 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen RV bestanden. Die spätere Befreiung ändere nichts 
daran, dass die Referendartätigkeit und somit auch die 5 Tage vor dem VG-Bezug in der 
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Nachschau als an sich versicherungspflichtige Zeiten zu bewerten seien (vgl. S. 5, 6. Abs.). 
Dem Kläger stehe jedoch kein Anspruch auf Beitragsabführung an das Rechtsanwaltsver-
sorgungswerk zu, da die Voraussetzungen des § 186 SGB VI ihrem eindeutigen Wortlaut 
nach nicht erfüllt seien. Ein Tatbestand der Nachversicherung i.S.d. § 186 SGB VI habe nicht 
bestanden, da die Beitragspflicht wegen des VG-Bezuges unmittelbar aus § 3 Nr. 3 SGB VI 
als gesetzliche Pflichtversicherung (bei DRV Bund) beruht habe. Die dadurch entstehende Ver-
sicherung in zwei Systemen (bei DRV Bund und Rechtsanwaltsversorgungswerk) sei nicht un-
üblich und stehe der Klage nicht entgegen. 
Das Urteil ist rechtskräftig geworden. 

 
Das Sozialgericht Berlin hat mit Urteil vom 07.08.2014 – S 25 U  297/11 –  
wie folgt entschieden: 
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